
Jede betriebliche Veränderung, Erweiterung auf andere Hand
werkszweige, Verkauf, Verpachtung usw. ist der Handwerks
kammer schriftlich mitzuteilen. 
Bei Löschung im Gewerbeverzeichnis nach § 20 i.V.m. § 13 Abs. 4 
des Bundesgesetzes zur Ordnung des Handwerks (Hand
werksordnung) ist die Gewerbekarte an die Handwerkskammer 
zurückzugeben. 

GEWERBEKARTE 



Name 
(Betrieb) 

in 

Marko Feick & Marco Hedke GbR 

Am Landgraben 21 
38820 Halberstadt 

Betriebs-Nr.: 38090 

eingetragene zulassungsfreie Handwerke 
bzw. handwerksähnliche Gewerbe: 

Fuger 
eingetragen am: 01.03.2007 

Betonbohrer und -Schneider 
eingetragen am: 01.03.2007 

ist mit Wirkung vom 01.03.2007 

in das Verzeichnis der Inhaber der 
zulassungsfreien bzw. handwerksähnlichen 
Gewerbe eingetragen worden. 

Magdeburg, den 12.03.2007 

Handwerkskammer Magdeburg 

Präsident Hauptgeschäftsführer 


